
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/12/1 Bkv4/75, Bkv1/10
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1975

Norm

DSt 1872 §15

Rechtssatz

Keine Wiedereintragung in die Liste der Rechtsanwälte, wenn seinerzeit die wesentlichste Voraussetzung für die

Ausübung des Rechtsanwaltsberufes, die Korrektheit im Umgang mit Klientengeldern mangelte.

Entscheidungstexte

Bkv 4/75

Entscheidungstext OGH 01.12.1975 Bkv 4/75

Veröff: AnwBl 1976,657

Bkv 1/10

Entscheidungstext OGH 05.07.2010 Bkv 1/10

Auch; Beisatz: Selbst bei längerem Wohlverhalten muss die Fortdauer der Vertrauensunwürdigkeit angenommen

werden, wenn die Verfehlungen im reifen Alter begangen worden sind und Schwere und Wiederholung auf

Charaktermängel schließen lassen. (T1); Beisatz: Die (auch teilweise) Schadensgutmachung ist für Zwecke der

Strafzumessung im gerichtlichen Strafverfahren als mildernd von Bedeutung. Eine derartige „Milderung“ kommt

aber für die berufsrechtliche Frage der Eintragung in die Rechtsanwaltsliste nicht in Betracht. (T2)
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